
286 Gerichtsverfassungsgesetz

Entscheidung des Obcrlandesgericlits.
§ 159

(1) Wird das Ersuchen abgelehnt oder wird der Vor
schrift des § 158 Abs. 2 zuwider dem Ersuchen statt
gegeben, so entscheidet das Oberlandesgericht, zu dessen 
Bezirk das ersuchte Gericht gehört. Eine Anfechtung dieser 
Entscheidung findet nur statt, wenn sie die Rechtshilfe für 
unzulässig erklärt und das ersuchende und das ersuchte Ge
richt den Bezirken verschiedener Oberlandesgerichte an
gehören. Über die Beschwerde entscheidet das Reichsgericht.

(2) Die Entscheidungen erfolgen auf Antrag der Be
teiligten oder des ersuchenden Gerichts ohne vorgängige 
mündliche Verhandlung.

Vollstreckung. Ladung. Zustellung.
§ 160

Die Herbeiführung der zum Zwecke von Vollstreckun
gen, Ladungen und Zustellungen erforderlichen Hand
lungen erfolgt nach Vorschrift der Prozeßordnungen ohne 
Rücksicht darauf, ob die Handlungen in dem Lande, 
welchem das Prozeßgericht angehört, oder in einem an
deren deutschen Lande vorzunehmen sind.

Mitwirkung der Geschäftsstellen.
§ 161

Gerichte, Staatsanwaltschaften und Geschäftsstellen 
der Gerichte können wegen Erteilung eines Auftrags an 
einen Gerichtsvollzieher die Mitwirkung der Geschäfts
stelle des Amtsgerichts in Anspruch nehmen, in dessen 
Bezirk der Auftrag ausgeführt werden soll. Der von der 
Geschäftsstelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt als 
unmittelbar beauftragt.
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